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RS OGH 1970/11/25 6Ob283/70
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.11.1970

Norm

JN §1 DVId

StPO §381

ZPO §41 B1

Rechtssatz

Die Aufwendungen für die Betrauung eines Detektivbüros mit der Aushorchung des einer Ehrenbeleidigung

verdächtigen Beklagten sind vorprozessuale Kosten und können daher neben einem Hauptanspruch nicht selbständig

mit Klage geltend gemacht werden (so bereits 8 Ob 121/68).
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